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§ 148d BSVG Arbeitsunfallen
gleichgestellte Unfalle

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 17.01.2026

1. (1)Den Arbeitsunfallen sind Unfalle gleichgestellt, die sich bei nachstehenden Tatigkeiten ereignen:

1. 1.beim Besuch beruflicher Schulungs(Fortbildungs)kurse, soweit dieser Besuch geeignet ist, das berufliche
Fortkommen des Versicherten zu férdern, ferner bei der Teilnahme an Prifungen im Bereich der Land- und
Forstwirtschaft, die mit der Ausibung dieser Erwerbstatigkeit in Zusammenhang stehen, und an beruflichen
Wettbewerbsveranstaltungen einer Interessenvertretung der Dienstgeber in der Land- und Forstwirtschaft
oder in Zusammenarbeit mit dieser Interessenvertretung;

2. 2.bei der Teilnahme als Prifer oder Beisitzer an Prifungen im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, die mit
der AusUbung dieser Erwerbstatigkeit in Zusammenhang stehen;

3. 3.bei der Ausiibung des Wahlrechtes zu einer gesetzlichen beruflichen Interessenvertretung der Dienstgeber
in der Land- und Forstwirtschaft oder zu einer privaten Berufsvereinigung der Land- und Forstwirtschaft.

2. (2)Wird durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Tatigkeit eine in der Anlage 1 zum ASVG bezeichnete Krankheit
verursacht, so ist sie unter den dort angefihrten Voraussetzungen den Berufskrankheiten (8 148e)

gleichzustellen.

In Kraft seit 01.01.1999 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/148e
file:///

	§ 148d BSVG Arbeitsunfällen gleichgestellte Unfälle
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


